
Überbetriebliche Lehre (ÜBA) – Verlängerte Lehrzeit
(ÜBV 1) – Allgemein

Kurzbeschreibung In der ÜBV (Verlängerte Lehre) wird das gesamte Berufsbild gelehrt, dafür aber mehr Zeit
eingeräumt. Die fachpraktische Ausbildung findet überwiegend beim Ausbildungsträger statt.
Die fachtheoretische Ausbildung erfolgt in der Berufsschule. Nach Abschluss der Ausbildung
kann bei verlängerbarer Lehrausbildung eine Lehrabschlussprüfung abgelegt werden.

Ziele Übertritt in ein betriebliches Lehrverhältnis oder Lehrabschluss.

Kapazitäten Je nach Beruf und Träger.

Da die Ausbildungen an unterschiedlichen Standorten durchgeführt werden, ist es ratsam die
Zugangsmöglichkeiten vorher zu erfragen.
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